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BGH-Leitsatz-Entscheidungen 

  

 
1. HZPÜ, ZPO: Verzicht auf Sicherheitsleistung gegenüber Angehörigen der 

Russischen Föderation 
Beschluss vom 15.01.2026, Az: I ZB 53/25  

2. DSGVO: Mitteilung von E-Mail-Adressen der anderen Vereinsmitglieder 
Urteil vom 10.12.2025, Az: II ZR 132/24  

3. AEUV: Vorlage zu Fragen der Kenntnis von Insiderinformationen 
Beschluss vom 18.11.2025, Az: II ZB 9/23  

4. GBO: Nachweis der Erbfolge gegenüber dem Grundbuchamt 
Beschluss vom 20.11.2025, Az: V ZB 40/24  

5. StGB: Schaden bei missbräuchlicher Inanspruchnahme von Subventionen 
Versaeumnisurteil vom 28.10.2025, Az: VI ZR 234/21  

6. InsO: Unentgeltlichkeitsanfechtung im Drei-Personen-Verhältnis 
Urteil vom 23.10.2025, Az: IX ZR 125/23  

7. VVG, InsO: Anfechtung der Umwandlung einer Lebensversicherung  
Urteil vom 25.09.2025, Az: IX ZR 190/24  

8. BGB: Umkehr der Betreuungsanteile durch Umgangsregelung 
Beschluss vom 17.12.2025, Az: XII ZB 279/25  

9. FamFG: Beschwerderecht bei Erweiterung der Betreuung 
Beschluss vom 03.12.2025, Az: XII ZB 59/25  

10. BGB: Entziehung der Vertretung bei Vaterschaftsanfechtung 
Beschluss vom 29.10.2025, Az: XII ZB 242/24  

11. FamFG: Neue Tatsachen im Rechtsbeschwerdeverfahren 
Beschluss vom 15.10.2025, Az: XII ZB 279/25  

12. ARegV: Ermittlung von Besonderheiten des Geschäftsjahres 
Beschluss vom 18.11.2025, Az: EnVR 48/22  

 

Urteile und Beschlüsse:

 
1. HZPÜ, ZPO: Verzicht auf Sicherheitsleistung gegenüber Angehörigen der Russi-

schen Föderation 
Beschluss vom 15.01.2026, Az: I ZB 53/25 
Die von der Bundesrepublik Deutschland in Art. 17 Abs. 1 HZPÜ eingegangene Ver-
pflichtung, unter anderem auch gegenüber Angehörigen der Russischen Föderation auf 
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eine Sicherheitsleistung zu verzichten, ist nicht durch die völkerrechtswidrigen An-
griffe Russlands auf die Ukraine entfallen. Die Regelung des § 110 Abs. 2 Nr. 1 ZPO 
stellt allein auf die völkerrechtliche Verpflichtung und nicht auf die tatsächliche 
Durchsetzungsmöglichkeit von Kostenerstattungsansprüchen ab. 
 

  

2. DSGVO: Mitteilung von E-Mail-Adressen der anderen Vereinsmitglieder 
Urteil vom 10.12.2025, Az: II ZR 132/24 
Ein Vereinsmitglied hat ein berechtigtes Interesse an der Mitteilung der E-MailAdres-
sen der anderen Vereinsmitglieder, wenn es mit diesen im Vorfeld einer Mitglieder-
versammlung Kontakt aufnehmen will, um auf deren Abstimmungsverhalten Einfluss 
zu nehmen. Einem solchen Auskunftsbegehren stehen auch nicht die Regelungen der 
Datenschutz-Grundverordnung entgegen. 
 

  

3. AEUV: Vorlage zu Fragen der Kenntnis von Insiderinformationen 
Beschluss vom 18.11.2025, Az: II ZB 9/23 
Dem Gerichtshof der Europäischen Union werden gemäß Art. 267 Abs. 1 Buchst. b , 
Abs. 3 AEUV zur Auslegung der Richtlinie 2003/6/EG des Europäischen Parlaments 
vom 28. Januar 2003 und des Rates über Insider-Geschäfte und Marktmanipulation 
(Marktmissbrauchsrichtlinie - ABl. L 96 vom 12. April 2003, S. 16) folgende Fragen 
vorgelegt: 
1. Ist Art. 6 Abs. 1 Unterabsatz 1 der Richtlinie 2003/6/EG dahin auszulegen, dass ein 
Emittent von Finanzinstrumenten als Holding-Gesellschaft ohne eigenes operatives 
Geschäft von Ereignissen aus der Geschäftstätigkeit einer von ihr nach dem Recht ei-
nes Mitgliedsstaats abhängigen börsennotierten Gesellschaft "unmittelbar betroffen" 
sein kann? 
 
2. Ist Art. 6 Abs. 1 Unterabsatz 1 der Richtlinie 2003/6/EG dahin auszulegen, dass die 
Bekanntgabe einer Insiderinformation erst geboten ist, wenn der Emittent zurechen-
bare Kenntnis von der Insiderinformation hat? 
 
3. Richten sich die Voraussetzungen, unter denen die zurechenbare Kenntnis des Emit-
tenten von der Insiderinformation anzunehmen ist, nach dem Recht der Mitgliedsstaa-
ten? 
   
Für den Fall, dass die Frage zu 3. verneint wird oder aus der Richtlinie 2003/6/EG uni-
onsrechtliche Wertungen für eine Zurechnung von Wissen abzuleiten sind: 
a) Verlangt Art. 6 Abs. 1 Unterabsatz 1 der Richtlinie 2003/6/EG , dass einem Emit-
tenten von Finanzinstrumenten das Wissen eines Mitglieds ihres Vertretungsorgans 
zugerechnet wird, das es als Mitglied des Vertretungsorgans einer vom Emittenten 
nach dem Recht eines Mitgliedsstaats abhängigen Gesellschaft erworben hat oder 
schließt Art. 6 Abs. 1 Unterabsatz 1 der Richtlinie 2003/6/EG eine solche Zurechnung 
aus? 
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b) Hängt die Beantwortung der Frage 3 a) davon ab, ob das bei der abhängigen Gesell-
schaft erworbene Wissen des Mitglieds des Vertretungsorgans nach dem Recht eines 
Mitgliedsstaats gegenüber dem Emittenten der Verschwiegenheit unterliegt? 
 
c) Hängt die Beantwortung der Frage 3 a) davon ab, ob die abhängige Gesellschaft ih-
rerseits als Emittentin der Pflicht unterliegt, im Hinblick auf das Wissen eine Insider-
information gemäß Art. 6 Abs. 1 Unterabsatz 1 der Richtlinie 2003/6/EG bekannt zu 
geben oder die abhängige Gesellschaft als Emittentin die Bekanntgabe der Insiderin-
formation gemäß Art. 6 Abs. 2 Satz 1 der Richtlinie 2003/6/EG aufschieben darf? 
 
d) Verlangt Art. 6 Abs. 1 Unterabsatz 1 der Richtlinie 2003/6/EG , dass einem Emit-
tenten von Finanzinstrumenten Wissen zugerechnet wird, das bei einer nach nationa-
lem Recht vom Emittenten abhängigen Gesellschaft aufgrund nationaler Regelungen 
über die Zurechnung angenommen wird, oder schließt Art. 6 Abs. 1 Unterabsatz 1 der 
Richtlinie 2003/6/EG eine solche Zurechnung aus? 
 

  

4. GBO: Nachweis der Erbfolge gegenüber dem Grundbuchamt 
Beschluss vom 20.11.2025, Az: V ZB 40/24 
a) Die Abnahme einer eidesstattlichen Versicherung durch das Grundbuchamt ist nur 
in gesetzlich besonders geregelten, nicht verallgemeinerungsfähigen Ausnahmefällen 
vorgesehen. Für den Nachweis der Erbfolge nach § 35 Abs. 1 GBO gilt diese Nach-
weisform nicht. 
 
b) Sind in einer öffentlich beurkundeten letztwilligen Verfügung als Erben oder Nach-
erben eingesetzte Abkömmlinge namentlich nicht benannt, kann der Nachweis der 
Erbfolge gegenüber dem Grundbuchamt durch Personenstandsurkunden geführt wer-
den. Der daneben erforderliche Nachweis der negativen Tatsache, dass es keine weite-
ren Abkömmlinge gibt, kann durch einfache Erklärungen in der Form des § 29 Abs. 1 
GBO geführt werden. Ausschließlich dann, wenn gleichwohl auf konkrete Anhalts-
punkte gegründete Zweifel an der Erbfolge verbleiben, darf das Grundbuchamt die 
Vorlegung eines Erbscheins oder eines Europäischen Nachlasszeugnisses verlangen. 
 

  

5. StGB: Schaden bei missbräuchlicher Inanspruchnahme von Subventionen 
Versaeumnisurteil vom 28.10.2025, Az: VI ZR 234/21 
a) Durch § 264 Abs. 1 Nr. 1 StGB soll staatliches Vermögen vor missbräuchlicher In-
anspruchnahme durch die Erwirkung unberechtigter Subventionsleistungen geschützt 
werden. Der Subventionsnehmer schuldet dem Subventionsgeber als "Gegenleistung" 
für die Subventionsgewährung die zweckgerichtete Verwendung der Subventionsgel-
der. Diese Gegenseitigkeitsbeziehung wird gestört, wenn die Mittelverwendung nicht 
dem Subventionszweck entspricht. 
 
b) Daher entsteht in Fällen, in denen Subventionsmittel unter Missachtung der Voraus-
setzungen für die Mittelvergabe ausgezahlt werden, ein Schaden im Staatsvermögen, 
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weil die haushaltsrechtlich gebundenen Mittel verringert werden, ohne dass der er-
strebte Zweck erreicht wird. Wer die positiven oder negativen materiellen Fördervo-
raussetzungen für die Subventionsleistung nicht erfüllt, darf sie insoweit nicht erhal-
ten. Handelt es sich um Voraussetzungen für die Gewährung der gesamten Subven-
tion, stellt die Fördersumme in voller Höhe den Vermögensschaden der öffentlichen 
Hand dar. Fehlen die Voraussetzungen dagegen für einen Teil der geleisteten Subven-
tion, entsteht nur insoweit ein Schaden. 
 

  

6. InsO: Unentgeltlichkeitsanfechtung im Drei-Personen-Verhältnis 
Urteil vom 23.10.2025, Az: IX ZR 125/23 
a) Im Rahmen der Unentgeltlichkeitsanfechtung liegt ein Drei-Personen-Verhältnis 
vor, wenn nach objektiven Kriterien aus der Sicht des Zahlungsempfängers der Ver-
tragspartner eine dritte Person in den Zuwendungs- oder Gegenleistungsvorgang ein-
geschaltet hat, ohne dass diese dritte Person eine eigene Verpflichtung zur Leistung an 
den Empfänger traf. 
 
b) Liegt ein Drei-Personen-Verhältnis vor und hat nach objektiven Kriterien der Insol-
venzschuldner die Zahlung erbracht, ist bei Wertlosigkeit der Forderung des Zahlungs-
empfängers gegen seinen Forderungsschuldner die Unentgeltlichkeitsanfechtung auch 
dann eröffnet, wenn die Person des konkret Leistenden für den Leistungsempfänger 
nicht erkennbar gewesen ist (Abgrenzung zu BGH, Urteil vom 5. Juli 2018 - IX ZR 
126/17 ,WM 2018, 1430Rn. 14). 
 

  

7. VVG, InsO: Anfechtung der Umwandlung einer Lebensversicherung  
Urteil vom 25.09.2025, Az: IX ZR 190/24 
VVG § 167 Satz 1 ; InsO §§ 129 ff 
Die Umwandlung einer Lebensversicherung in eine Versicherung, die den Anforde-
rungen des § 851c Abs. 1 ZPO entspricht, kann grundsätzlich nicht nach den Bestim-
mungen der Insolvenzordnung angefochten werden. 
InsO § 36 Abs. 1 ; ZPO § 851c Abs. 2 Satz 1 
Vom Schuldner in Erfüllung eines Vertrags angesparte Beträge sind, wenn für Ansprü-
che auf Leistungen aus diesem Vertrag Pfändungsschutz bei Altersrenten besteht, im 
Insolvenzfall insoweit Teil der Insolvenzmasse, als sie im jeweiligen Jahr der Einzah-
lung die jährlichen Beträge des § 851c Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 ZPO überstiegen. 
 

  

8. BGB: Umkehr der Betreuungsanteile durch Umgangsregelung 
Beschluss vom 17.12.2025, Az: XII ZB 279/25 
Eine gerichtliche Umgangsregelung, die im Ergebnis zu einer Umkehr der Betreuungs-
anteile der gemeinsam sorgeberechtigten Eltern und damit zu einer Änderung des Le-
bensmittelpunkts des Kindes führt, wird vom Gesetz nicht ausgeschlossen (Fortfüh-
rung der Senatsbeschlüsse BGHZ 214, 31 =FamRZ 2017, 532und vom 27. November 
2019 - XII ZB 512/18 -FamRZ 2020, 255). 
 

  

9. FamFG: Beschwerderecht bei Erweiterung der Betreuung 
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Beschluss vom 03.12.2025, Az: XII ZB 59/25 
a) Auch in einem Verfahren zur Erweiterung einer bestehenden Betreuung um den 
Aufgabenbereich "Bestimmung des Umgangs des Betreuten" steht das Recht der Be-
schwerde nach § 303 Abs. 2 Nr. 1 FamFG nahen Angehörigen im Interesse des Be-
troffenen nur dann zu, wenn sie im ersten Rechtszug beteiligt worden sind. 
 
b) Gegen die Entscheidung über die Übertragung des Aufgabenbereichs "Bestimmung 
des Umgangs des Betreuten" ist ein naher Angehöriger auch dann nicht nach § 59 Abs. 
1 FamFG beschwerdeberechtigt, wenn das Verfahren vom Betreuer mit dem Ziel an-
geregt wurde, den Umgang des Betreuten mit diesem Angehörigen einzuschränken. 
 

  

10. BGB: Entziehung der Vertretung bei Vaterschaftsanfechtung 
Beschluss vom 29.10.2025, Az: XII ZB 242/24 
a) Erfolgt die Anerkennung der Vaterschaft zum Zweck, die Voraussetzungen für den 
Aufenthalt von Mutter und Kind in Deutschland zu schaffen, so besteht trotz eines et-
waigen eigenen Interesses des Kindes am Verbleib in Deutschland jedenfalls dann ein 
erheblicher Interessengegensatz zwischen Mutter und Kind, wenn von vornherein 
keine sozial-familiäre Beziehung zwischen rechtlichem Vater und Kind begründet 
werden soll. Der erhebliche Interessengegensatz rechtfertigt es, der allein sorgebe-
rechtigten Mutter die Vertretung des Kindes für ein Verfahren auf Vaterschaftsanfech-
tung zu entziehen und hierfür einen Ergänzungspfleger zu bestimmen. 
 
b) Die Entziehung der Vertretung erfasst - wie der Ausschluss von der Vertretung 
kraft Gesetzes - auch die Befugnis zur Entscheidung über das "Ob" der Vater- schafts-
anfechtung, die allein dem bestellten Ergänzungspfleger zusteht (Aufgabe von Senats-
urteil BGHZ 180, 51 =FamRZ 2009, 861). 
 

  

11. FamFG: Neue Tatsachen im Rechtsbeschwerdeverfahren 
Beschluss vom 15.10.2025, Az: XII ZB 279/25 
Neue Tatsachen können auch im Rahmen der Entscheidung über einen in der Rechts-
beschwerdeinstanz gestellten Antrag auf einstweilige Aussetzung der Vollziehung des 
angefochtenen Beschlusses grundsätzlich keine Berücksichtigung finden. 
 

  

12. ARegV: Ermittlung von Besonderheiten des Geschäftsjahres 
Beschluss vom 18.11.2025, Az: EnVR 48/22 
a) Eine Besonderheit des Geschäftsjahres kann auch dann vorliegen, wenn sich die 
Kosten im Basisjahr innerhalb der in den Vorjahren zu verzeichnenden Schwankungs-
breite der jeweils betroffenen Kostenposition bewegen. 
 
b) Wie die Regulierungsbehörde ihrer Pflicht zur Ermittlung von Besonderheiten des 
Geschäftsjahres im Sinn von § 6 Abs. 2 Satz 1 ARegV nachkommt und insbesondere 
welche Angaben und Unterlagen sie dafür vom Netzbetreiber verlangt, steht in ihrem 
pflichtgemäßen Ermessen. 
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c) Solche Verlangen der Regulierungsbehörde müssen für den Netzbetreiber erkennen 
lassen, welche Angaben seinerseits erforderlich sind, um der ihm obliegenden Mitwir-
kungslast zu genügen; kommt er einem ermessensfehlerfrei gestellten Mitwirkungs-
verlangen nicht nach, darf die Regulierungsbehörde auf der Grundlage von sachge-
rechten Schätzungen die vom Netzbetreiber angesetzten Kosten kürzen. 
  

 

 


